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Planzeichnung (Teil A) M 1 : 1.000

1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 14/2015
"Wohngebiet Adolf-Bytzeck-Straße" der Stadt Eggesin
Stand:   März 2022

Satzung der Stadt Eggesin über die 1. Änderung des  Bebauungsplans Nr. 14/2015 "Wohngebiet Adolf-Bytzeck-Straße"
Lage des
Änderungsbereichs

Planverfasser: Gudrun Trautmann

§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO

3. Bauweise, Baugrenzen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB
§ 22 Abs. 2 BauNVOnur Einzelhäuser zulässig

§ 23 Abs. 3 BauNVOBaugrenze

5. Verkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestim-
mung
Zweckbestimmung:
Verkehrsberuhigter Bereich
Fußweg

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig 

F

E
ED

§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVOZahl der Vollgeschosse zwingend

§ 22 Abs. 2 BauNVO

öffentliche Straßenverkehrsfläche

WA
4. Beschränkung der Zahl der Wohnungen § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 

höchstens 2 Wohnungen je Wohngebäude 
zulässig2WO

II
II

8. Sonstige Planzeichen
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGBMit Geh-, Fahr und Leitungsrechten zu be-

lastende Fläche i. V. m. textlicher Festset-

§ 9 Abs. 7 BauGBGrenze des räumlichen Geltungsbereichs 
der ersten Änderung des Bebauungsplans

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung  z. B. 
von Flächen für Versorgungsanlagen

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

II. Hinweise
Flurstücksnummer

vorhandene Flurstücksgrenze

Es gilt die PlanzV vom 18.12.1990, die zuletzt am 14.06.2021 geändert worden ist.
Es gilt die BauNVO in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017, die an 14. Juni 

zung Nr. 4.2 des wirksamen Bebauungsplans 

6. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserlei- § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 
tungen

unterirdische Fernwärmeleitung

Fernwärmeleitung und Breitbandkabel
Regenentwässerung
Schmutzentwässerung
Trinkwasserleitung

III. Darstellungen der Planunterlage

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnah- § 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 
BauGB men und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft

  zu erhaltener Einzelbaum

Mittelspannungskabel der E.DIS

Niederspannungskabel der E.DIS außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen

ZEICHENERKLÄRUNG

I. Festsetzungen
Planzeichen Erläuterung

Rechtsgrundlage

1. Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
Allgemeine Wohngebiete i. V. m. textlicher § 4 BauNVO

WA

2. Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
Grundflächenzahl 

Festsetzung Nr. 1 des wirksamen Bebau-

Kartengrundlage
digitale ALK
Stand 22.03.2022

24
347

ungsplans 

Mittelspannungskabel der E.DIS außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen

0,3

2021 geändert worden ist.
Geltungsbereich des wirksamen Bebauungsplans Nr. 14/2015

Straßenverkehrsfläche des wirksamen Bebauungsplans Nr. 14/2015

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung des wirksamen Bebauungsplans Nr. 

Flächen für Versorgungsanlagen des wirksamen Bebauungsplans Nr. 14/2015
14/2015

Gründflächen  des wirksamen Bebauungsplans Nr. 14/2015


